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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bankwesengesetz, 

das Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz, das Börsegesetz 1989, 

das Zahlungsdienstegesetz, das Wertpapieraufsichtsgesetz 2007, 

das Glückspielgesetz und das Versicherungsaufsichtsgesetz 

geändert werden 

GZ: BMF-040402/0003-III/5/2010  Wien, 18. März 2010
  
  
Die Landwirtschaftskammer Österreich nimmt zu dem im Betreff genannten Entwurf wie folgt 
Stellung: 
 
Zu Artikel 1 Z 3 

Nach Ansicht der Landwirtschaftskammer Österreich ist zu hinterfragen, ob die Einführung 
einer Ausweispflicht auch für Spareinlagen unter € 15.000,- aufgrund der aus Sicht der 
Geldwäscheverhinderung und der Terrorismusbekämpfung irrelevanten Geldhöhe wirklich 
erforderlich ist. 
 
Zu den Strafbestimmungen 

Sowohl die Möglichkeit von Freiheitsstrafen als auch die mögliche Höhe der Geldstrafen 
scheinen unangemessen. 
 
Die Landwirtschaftskammer Österreich ersucht um Berücksichtigung der vorgebrachten 
Punkte. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Gerhard Wlodkowski     gez. August Astl 
Präsident der       Generalsekretär der 
Landwirtschaftskammer Österreich    Landwirtschaftskammer Österreich 
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An das 
Bundesministerium für Finanzen 
Abt. BMF – III/5 
Hintere Zollamtsstraße 2b 
1030 Wien 
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